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Funktion 
Schmerzensgeld Genugtuung

Ein tatsächlicher Ausgleich des 
Schadens ist unmöglich. Durch 

Zahlung einer Geldsumme sollen 
erlittene/zukünftige 

Beeinträchtigungen ausgeglichen 
werden.

"Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den 
Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 

oder ein sonstiges Recht eines anderen 
widerrechtlich verletzt ist dem anderen zum Ersatz 

des daraus entstehenden Schadens verpflichtet."
(§ 823 Abs. 1 BGB)

Gesundheit 
kann nicht 

wieder 
hergestellt 

werden!

Ausgleich
 Wiedergut-

machung für 
den 

erlittenen 
Gesundheits-

schaden!

Sie sind einzigartig - Ihr Fall ist es auch!
So verschieden Menschen sind, so verschieden sind auch die Körperverletzungen und die 

damit einhergehenden Schadensfolgen. Aufgrund der Vielfalt von Verletzungen und 
Verletzungsfolgen gibt es keine Referenzentscheidung, die auf Ihren Fall eins zu eins 

Anwendung finden kann. 

Wir nehmen uns bereits im Erstgespräch die Zeit, gemeinsam mit Ihnen zu erarbeiten, 
welcher körperliche Schaden individuell bei Ihnen eingetreten ist. Selbstverständlich 

gehören dazu auch die daraus resultierenden privaten und beruflichen (Alltags)Probleme. 
Welche Auswirkungen hat der entstandene Schaden auf ihr Sozial- und Familienleben? 

Auf Ihre Freizeitgestaltung? Ihre Lebensqualität?  

Hierzu stellen wir eine Zukunftsprognose an, mit welchen Problemen Sie 
erwartungsgemäß zukünftig leben müssen. Eine weitere Schwierigkeit stellt das 
Abgrenzen von Vorerkrankungen dar, denn sicherlicher war Ihr Arztbesuch nicht 
grundlos. Es gibt zahlreiche weitere individuelle Faktoren, die wir gemeinsam mit 
Ihnen erörtern, um das auf Sie zugeschnittene angemessene Schmerzensgeld zu 

bestimmen. Das stellen wir gemeinsam mit Ihnen detailliert dar, um zu einem 
gerechten Ergebnis zu gelangen. Es geht um Sie als Individuum, deshalb können 

Schmerzensgeldtabellen nur als grobe Orientierung dienen.

Bemessung eines angemessenen 
Schmerzensgeldes 


